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Kosten, die durch die Weiterbildung unmittelbar entstehen, sind 
Weiterbildungskosten.
Mit der Ausgabe eines Bildungsgutscheins wird Ihnen von der Agentur für Arbeit unter 
anderem bescheinigt, dass und welche von den folgenden Weiterbildungskosten 
übernommen werden:

• Lehrgangskosten  
• Fahrkosten  
• Kosten für auswärtige Unterkunft und Verpflegung  
• Kinderbetreuungskosten  

Daneben kann Ihnen für die Zeit der geförderten Weiterbildung Arbeitslosengeld gezahlt 
werden. Die Regelungen für das Arbeitslosengeld gelten unverändert auch während der 
Weiterbildung.

http://www.arbeitsagentur.de/nn_26396/zentraler-Content/A07-Geldleistung/A074-Sozialversicherung/Allgemein/Kinderbetreuungskosten.html
http://www.arbeitsagentur.de/nn_26396/zentraler-Content/A07-Geldleistung/A074-Sozialversicherung/Allgemein/Kosten-fuer-Unterkunft-und-Verpflegung.html
http://www.arbeitsagentur.de/nn_26396/zentraler-Content/A07-Geldleistung/A072-berufliche-Qualifizierung/Allgemein/Fahrkosten.html
http://www.arbeitsagentur.de/nn_26396/zentraler-Content/A07-Geldleistung/A072-berufliche-Qualifizierung/Allgemein/Lehrgangskosten.html
http://www.arbeitsagentur.de/nn_26396/zentraler-Content/A05-Berufl-Qualifizierung/A052-Arbeitnehmer/Allgemein/Bildungsgutschein.html
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